
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/3/5 8Ob64/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1968

Norm

WWG §15 Abs9

Rechtssatz

Im Wohnungseigentum stehende Kraftfahrzeugboxen unterliegen bei Abvermietung den Kündigungsbeschränkungen

des Mietengesetzes, und zwar auch dann, wenn bestimmte Liegenschaftsanteile auf sie entfallen und der Mieter sie

nicht zu geschäftlichen Zwecken verwendet.

Entscheidungstexte

8 Ob 64/68

Entscheidungstext OGH 05.03.1968 8 Ob 64/68

Veröff: MietSlg 20613

Schlagworte

SW: Auto
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